An den Deutschen Bundestag
Petitionsausschuss
11011 Berlin
Pet. 1-17-06-7112-015399
Betr. Sprengstoffrecht
Das Sprengstoff-Gesetz beschäftigt sich nicht ausreichend mit den Themen Lärmschutz, Sonntage, Feinstaubproblematik, Häufigkeit von pyrotechnischen Ereignissen in bestimmten Gebieten, Realität auf der Straße und Reaktion des Gesetzgebers darauf. 
Lärmschutz: das Gesetz müsste hier Vorgaben machen, dass das Abbrennen von Feuerwerk und das Zünden von Böllern ein bestimmtes Maß nicht überschreiten darf. Es sollte im Gesetz stehen, dass Feuerwerk bei Großveranstaltungen und bei Ausnahmegenehmigungen für Kl. 2  leises Feuerwerk zu verwenden ist. Ebenfalls sollte man Wohngebiete  besonders schützen und dort Großveranstaltungen generell stark einschränken. 
Sonntage: An Sonntagen sollten keine  pyrotechnischen Veranstaltungen erlaubt sein.. Ausnahme: Wenn Silvester/Neujahr auf ein Sonntag fällt. 
Feinstaub: Bei größeren Feuerwerksveranstaltungen und an Silvester ist die Erzeugung von Feinstaub ein großes Problem (v.a. bei Inversionswetterlage wie das im Winter häufig vorkommt). Bei diesen Wetterlagen sollte das Abbrennen von Feuerwerk verboten oder stark eingeschränkt werden. 
Silvester: Einrichtung von Böllerzonen außerhalb von Wohngebieten
Häufigkeit von Feuerwerksveranstaltungen: Inhaber von Pyrotechnik-Scheinen nach SprengstoffG brauchen nach meiner Kenntnis lediglich die Feuerwerksaktion bei der zuständigen kommunalen Stelle „anzuzeigen“, d.h. sie brauchen keine Genehmigung. Das Amt prüft lediglich, ob alle formalen Bedingungen erfüllt sind. Diese Vorgehensweise hat bundesweit zu einem enormen Anstieg solcher Veranstaltungen geführt. Außerdem wird hier viel Missbrauch getrieben, denn Pyrotechniker geben für Geld oder aus Freundschaft illegaler Weise ihren Namen her, damit Privatleute Feuerwerk abfeuern können. Hier muss das Gesetz geändert werden. Es müssen Begrenzungen im Gesetz rein geschrieben werden, wie viele Veranstaltungen pro Jahr in einem bestimmten Gebiet zu tolerieren sind. Der jetzige Zustand ist auf jeden Fall unbefriedigend.
Realiltät  auf der Straße: Ich bitte Sie , die Realität  und damit den Missbrauch von Feuerwerk sowie Böller zu berücksichtigen. In vielen Gebieten Deutschlands ist es mittlerweile  Usus, illegal Feuerwerk abzubrennen. Anlässe sind normale Geburtstage, Einschulung von Kindern, Halloween, etc. Ebenfalls laufen sie in Berlin vor und nach Silvester Gefahr, mit Feuerwerk oder Böller attackiert zu werden. In Internetforen können Sie nachlesen, welcher Gefahr sich man hier aussetzt. Tiere leiden besonders.
Strafen: Im Gesetz sind die Vorgaben für Zuwiderhandlungen nicht klar genug ausgedrückt. Das ist mit ein Grund, warum Polizei und Ordnungsamtsmitarbeiter die illegale Nutzung von Pyrotechnik nicht richtig ahnden. Häufig wird lediglich mündlich verwarnt. Außerdem teilte mir ein Polizist aus dem LKA Berlin mit, es handele sich hier sowieso nur um eine Ordnungswidrigkeit. Dabei kann es auch als Straftat gewertet werden. Das SprengstoffG braucht diesbezüglich unbedingt eine Überarbeitung. 
